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§1 Grundprinzip des Konvents 
 

Das Evangelische Firstwald-Gymnasium ist daran interessiert alle am Schulleben Beteiligten die 
Schule mitzugestalten zu lassen. 
Der Konvent ist ein Instrument zur Verbesserung der Schule, mit dem Ziel möglichst transparent 
die an der Schule laufenden Prozesse zwischen Schülern und Lehrern zu kommunizieren und 
unter Beteiligung aller Interessierter vorberaten zu können.  
Um sinnvoll und effizient arbeiten zu können, müssen die entsprechenden, verantwortlichen 
Vertreter anderer Gremien (Schulkonferenz, Schulleitung, SMV, SET, Lehrerrat) darin vertreten 
sein. 

 

 
 
 
 

SMV 
 
 

 
 

 

 
 

SL 
 

Lehrerrat (GLK) 
 

SET 

 
 

Schüler 
 
 

 
 

Lehrer 

 Konvent 
8 Schüler  
8 Lehrer 

(jede Gruppe mit 8 
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§2 Aufgabe des Konvents 
 
Der Konvent ist ein untergeordnetes Gremium der Schulkonferenz.  
 

a) Kommunikationsgremium – Der Konvent dient der Transparenz, dem  
Informationsaustausch und als Diskussionsplattform zwischen Schülern und Lehrern. Der 
Konvent diskutiert alle Prozesse, die sich im Allgemeinen auf das Zusammenleben in der 
Schule beziehen. 

 
b) Beratungsgremium – Im Konvent können in anderen Gremien geplante Entscheidung 

kommuniziert werden, es können dort aber auch zu treffende Entscheidungen vorberaten 
und Entscheidungsvorschläge ausgearbeitet werden. 

 
c) Entscheidungsgremium – Der Konvent kann Entscheidungen in den Bereichen treffen, in 

denen die Schulkonferenz, die SMV oder der Lehrerrat ausdrücklich bestimmte 
Kompetenzen an den Konvent abgibt. 
 

 
Grundsätzlich besteht Anhörungspflicht zu allen Belangen der Schulkonferenz, die das Schulgesetz 
§ 47 vorgibt! 
 

 
§3 Organisation des Konvents 
 

a) Mitglieder, Wahl und Leitung des Konvents 
 

• Der Konvent besteht aus 8 gewählten Mitgliedern der SMV und aus 8 Mitgliedern des 
Lehrerrats, also insgesamt 16 Personen (Stimmenparität zwischen den beiden Gruppen: je 
8 Stimmen) 

 
• Die Mitglieder des Konvents werden auf 1 Jahre gewählt: 

 
a) Schüler mit 8 Mitgliedern: Ein Schülersprecher und ein Vertreter der Internatsschüler 
und jeweils ein von der SMV gewählter Vertreter der 6 anderen  Klassenstufen aus dem 
Kreis der Klassensprecher (insgesamt 8 Stimmen). 
 
b) Lehrer mit 8 Mitgliedern:  1. Schulleiter 2. Vertrauenslehrer 3. Vertreter des SET 4. ein 
Mitglied der Schulkonferenz 5. vier Lehrer aus der Lehrerrat (insgesamt 8 Stimmen). 
 

• Die Wahl der Mitglieder erfolgt jeweils in der ersten SMV- bzw. Lehrerratssitzung des neuen 
Schuljahres. Jeder Vertreter hat einen Stellvertreter, der im Verhinderungsfall das Mitglied 
vertritt. 

 
• Der Schulleiter oder ein festes Mitglied der Schulleitung leitet den Konvent. 
 
• Entscheidungen bedürfen der absoluten Mehrheit der Stimmen. 



b) Termine, Einberufung des  Konvents 
 

• Es finden in der Regel 6 Konventssitzungen pro Schuljahr statt, also in der Regel alle 6 
Schulwochen. 

 
• Die verbindliche Terminfestlegung erfolgt bis zum Anfang des Schuljahres durch die 

Schulleitung. 
 
• Die Einberufung des Konvents mit der Tagesordnung erfolgt eine Woche vor der 

Konventssitzung durch den Schulleiter. Schülersprecher und Vertrauenslehrer sind 
verantwortlich für die Protokollführung. 

 
• Eine Konventssitzung muss einberufen werden, wenn der Lehrerrat oder die SMV dies 

fordert. Jedes Mitglied des Konvents kann Tagesordnungspunkte beantragen. 
 

 
 
c) Protokoll der Konventssitzungen und Veröffentlichung 
 
• Der Schülersprecher und der Vertrauenslehrer haben die Pflicht ein schriftliches, digitales 

Protokoll zu erstellen und diese zu verteilen. 
 
• Das Protokoll der jeweiligen Konventsitzung bekommen per Email:  

1. Mitglieder des Konvents  
2. Mitglieder der SMV  
3. die stellvertretenden Mitglieder 
3. Elternvertreter der Schulkonferenz 

 
• Der Schülersprecher ist verpflichtet das Protokoll der Konventssitzungen sowohl in der 

jeweils folgenden SMV-Sitzung als auch Schulversammlung bekanntzugeben und am 
Schülerbrett auszuhängen. 

 
• Der Vertrauenslehrer ist verpflichtet das Protokoll der Konventssitzungen in der jeweils 

folgenden Lehrerratssitzung bekanntzugeben und im Lehrerzimmer auszuhängen. 
 

• Die Klassensprecher sind verpflichtet, dieses schriftliche Protokoll der Konventsitzungen 
zeitnah in den Klassen bekanntzugeben (verantwortlich: Schülersprecher und 
Vertrauenslehrer) 

 
 
 
 
  


